
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2014/4/23 10Ob50/13w
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.2014

Norm

ABGB §790

Rechtssatz

Die Erbseinsetzung des Anrechnungsp3ichtigen und des Anrechnungsbegünstigten zu gleichen Teilen lässt nicht den

zweifelsfreien Schluss auf einen Erlass der Anrechnungsverp3ichtung zu, weil die Bestimmung der Erbquoten nicht

ausschließt, diese durch Anrechnungsvorschriften zu erhöhen oder zu vermindern. Die Anrechnung kann aber eben

auch durch Vereinbarung eines Vorschusses auf den Erbteil schon vor der Testamentserrichtung begründet sein.
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